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36 Die Arbeit der Kantone auf dem Gebiete des Schulwesens 1927-1933.

Der in den Wintersemestern 1927/28 und 1928/29 erstmals und
kurzfristig durchgeführte fakultative Kurs für die Lehrlinge des

graphischen Gewerbes wurde im folgenden Schuljahr in einen
Jahreskurs mit obligatorischem Schulbesuch umgewandelt
(berufskundlicher Unterricht, 3 Wochenstunden). Gleiches geschah
mit dem während der Wintersemester der Vorberichtsperiode
abgehaltenen Kurs für dekorative Wandbemalung, der nun als
berufliches Arbeiten für Maler- und Dekorateurlehrlinge (4 Wochenstunden)

im Stundenplan figuriert.
Eine weitere Neuerung bildet die im Herbst 1931 in die

Stickereiabteilung eingegliederte Weberei.

Kanton Uri.

Gesetzgebung Schulordnung vom 1. März und 16. Juli 1931.

Durch die neue Schulordnung sind aufgehoben: die Schuloid-
nung vom 26. November 1906, die Landratsbeschlüsse betreffend
Abänderung der Schulordnung vom 27. Januar 1910, die Erhöhung
der Besoldung für die obligatorische Fortbildungsschule vom
20. Oktober 1920, Erhöhung der Beiträge an die Sekundärschulen
vom 23. Januar 1907 und 31. Mai 1922.

Der Neuaufbau des urnerischen Schulwesens auf Grund der
Schulordnung von 1931 ist dargestellt im Archivband 1931, I. Teil.
Seite 71 ff.

Kanton Schwyz.1)

Kleinkinderschulen.

Gesetzgebung. Kantonsratsbeschluß betreffend Ausrichtung von Staats-
beiträgen an Kleinkinderschulen und Kindergärten vom 21. November 1929.
— Beglement für die Kleinkinderschulen und Kindergärten vom 17.
Dezember 1929.

Der durch den Kantonsratsbeschluß festgesetzte Staatsbeitrag
beträgt Fr. 50.— für jede Kleinkindersehule und Fr. 2.— für jedes
Schulkind.

Primarschule.

Gesetzgebung. Der geltende provisorische Lehrplan wurde
unter Berücksichtigung der Abänderungsvorschläge einer hiefür
bestellten Spezialkommission am 24. März 1927 definitiv und auf
den Beginn des Schuljahres 1927/28 in Kraft erklärt.

Unterricht. Der Kanton Schwyz konnte sich nicht mit der
Frage der Orthographie reform befreunden. 1927 wurde

l) Berichte des Erziehungsdepartements des Kantons Schwvz über das
Erziehungswesen in den Jahren 1926/27. 1927'28, 1928/29. 1929'30. 1930/31
und 1931/32.
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